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Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 2104/2013 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zur Erhaltung von Kulturdenkmalen für das Jahr 
2013 der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Waltersdorf/Lindenkreuz - Sanierung des baufälligen 
Kirchturms 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vergibt Fördermittel des Landkreises Greiz zur 
Erhaltung denkmalgeschützter Objekte im Jahr 2013 in Höhe von 1.500,00 € an die Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Waltersdorf/Lindenkreuz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 15.05.2013 6 Ja 
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1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Die Ev.-Luth. Kirche Waltersdorf in Lindenkreuz wurde nach Brand 1751 bis 1756 in verän-
derter Form als Chorturmkirche wieder aufgebaut. 
Sie gehört zu den nach § 2 Abs. 1 Thür. Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) vom 14. April 
2004 erfassten Kulturdenkmalen und unterliegt den Schutzbestimmungen dieses Gesetzes. 
 
In den vergangenen Jahren hat die Kirchgemeinde umfangreiche Instandsetzungsarbeiten 
(Dach Kircheschiff, gesamter Innenraum mit Fußboden) realisiert.  
 
Auf der Grundlage eines Holzschutzgutachtens musste festgestellt werden, dass der Turm 
einschließlich Tragkonstruktion massive Schäden aufweist.   
In Folge des Befalls der Holzkonstruktion durch Holzschädlinge verzeichnet das Tragwerk 
über eine Querschnittsminderung von über 25%. Zahlreiche kraftschlüssige Verbindungen 
weisen erhebliche Störungen auf.  
Die Schäden führen u. a. zu mechanischen Verschiebungen des Glockenstuhls während des  
Glockenläutens.   
 
Im Haushaltsjahr 2013 weist die Haushaltsstelle 36500.71800 Mittel in Höhe von 5.700,00 € 
aus, die gemäß § 7 Thüringer Denkmalschutzgesetz zur Erhaltung von Kulturdenkmalen, wie 
z. B. Maßnahmen für denkmalpflegerische Mehraufwendungen bei Sanierungs- und Instand-
setzungsarbeiten, Gewährung der Zumutbarkeit bei der Durchführung von denkmalpflegeri-
schen Erhaltungsmaßnahmen gemäß §§ 7, 12, 13, als Zuschüsse eingesetzt werden. 
 
Der Unteren Denkmalschutzbehörde liegt nachfolgend genannter Antrag für eine finanzielle 
Förderung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen vor: 
 

Objekt:   Evangelische Filialkirche Waltersdorf in   
               07589 Lindenkreuz 
 

Maßnahme:  Sanierung des Kirchturmes         
                                                                                                              

Antragsteller:  Ev.-Luth. Kirchgemeinde Waltersdorf/Lindenkreuz 
    Kirchberg 4, 07629 St. Gangloff           
 

Gesamtkosten:                    65.800,00 € 
davon Eigenanteil:                        10.200,00 € 
Zuwendung der Gemeinde                         4.000,00 € 
Leistung Dritter (Denkmalpflege Land,  
Städtebaufördermittel)        50.100,00 € 
beantragter Zuschuss:                                    1.500,00 € 

 
 
2. Lösung 
 
                  Vorschlag Förderung       1.500,00 € 
 
 
3. Alternative 
 
Die Eigentümerin kann die Sanierungsarbeiten am stark geschädigten Turm nicht in vollem 
Umfang finanzieren. Da die komplexe Schadenssituation eine Verringerung des Leistungsvo-
lumens oder eine Aufteilung der Maßnahmen auf mehrere Jahre nicht zulässt, muss per-
spektivisch mit einer Einsturzgefahr des Kirchturmes gerechnet werden. In diesem Fall wäre 
die Kirchgemeinde gezwungen, den Turm teilweise abzutragen oder zumindest die Glocken-
anlage zu demontieren und auszulagern.  
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